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Verlautbarungen der Deutschen Bischofskonerenz

Nr. 32  Kirchliche Datenschutzgerichtsord-
nung (KDSGO)1

Die Deutsche Bischofskonferenz erlässt aufgrund 
eines besonderen Mandats des Apostolischen Stuhles 
gemäß can. 455 § 1 CIC in Wahrnehmung der der 
Kirche durch das Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland garantierten Freiheit, ihre Ange-
legenheiten selbstständig innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen, und im 
Einklang mit der europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung vom 27. April 2016 zur Herstellung 
und Gewährleistung eines wirksamen gerichtlichen 
Rechtsschutzes auf dem Gebiet des Datenschutzes, 
wie dies in § 49 Absatz 3 des Kirchlichen Daten-
schutzgesetzes (KDG) vorgesehen ist,

die folgende Ordnung:

§ 1 
Errichtung Kirchlicher Gerichte in Datenschutz- 

angelegenheiten

(1) Die Bischöfe der (Erz-)Bistümer im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz errichten mit Geneh-
migung der Apostolischen Signatur ein Interdiözesa-
nes Datenschutzgericht als erste Instanz mit Sitz in 
Köln (vgl. can. 1423 § 1 CIC). Dem Interdiözesanen 
Datenschutzgericht werden alle nach dieser Ordnung 
wahrzunehmenden Zuständigkeiten übertragen. Das 
Nähere wird in einem gemeinsamen Errichtungsde-
kret der Diözesanbischöfe geregelt. 

(2) Die Deutsche Bischofskonferenz errichtet mit 
Genehmigung der Apostolischen Signatur ein Daten-
schutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz als 

zweite Instanz mit Sitz in Bonn (vgl. can. 1439 § 
1 CIC). Dem Datenschutzgericht der Deutschen 
Bischofskonferenz werden alle nach dieser Ordnung 
wahrzunehmenden Zuständigkeiten übertragen. 

§ 2 
Sachliche Zuständigkeit und 

 Verfahrensvorschriften

(1) Die Kirchlichen Gerichte in Datenschutzangele-
genheiten sind zuständig für die Überprüfung von 
Entscheidungen der Datenschutzaufsichten der 
Katholischen Kirche in Deutschland sowie für gericht-
liche Rechtsbehelfe der betroffenen Person gegen 
den Verantwortlichen oder den kirchlichen Auftrags-
verarbeiter. Ein besonderes Verfahren zur Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit von kirchlichen Rechtsnor-
men (Normenkontrollverfahren) findet nicht statt.

(2) Das Interdiözesane Datenschutzgericht prüft 
auf Antrag die vorangegangene Entscheidung der 
Datenschutzaufsicht über das Vorliegen einer Daten-
schutzverletzung sowie gerichtliche Rechtsbehelfe 
gegen den Verantwortlichen oder den kirchlichen 
Auftragsverarbeiter. Antragsteller können die betrof-
fene Person oder der Verantwortliche im Sinne des 
§ 4 Ziffer 9. KDG sein.
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(3) Die betroffene Person verwirkt ihr Antragsrecht 
nach Absatz 2, wenn sie den Antrag später als ein 
Jahr nach Zugang der Ausgangsentscheidung gel-
tend macht. Den Zugangszeitpunkt muss sie auf 
Verlangen nachweisen können.

(4) Der Antrag des Verantwortlichen richtet sich 
nach § 8 Absatz 2.

(5) Gegen die Entscheidung des Interdiözesanen 
Datenschutzgerichts steht den Beteiligten innerhalb 
einer Frist von drei Monaten ab Zugang dieser Ent-
scheidung das Recht auf Beschwerde beim Daten-
schutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zu. 

§ 3 
Zusammensetzung Kirchlicher Gerichte in  

Datenschutzangelegenheiten und  
Ernennungsvoraussetzungen

(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht besteht 
aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsit-
zenden und vier beisitzenden Richtern.

(2) Das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofs-
konferenz besteht aus dem Vorsitzenden, dem stell-
vertretenden Vorsitzenden und acht beisitzenden 
Richtern. 

(3) Die Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden 
und die Richter des Interdiözesanen Datenschutzge-
richts und des Datenschutzgerichts der Deutschen 
Bischofskonferenz sind an das staatliche sowie an 
das kirchliche Recht gebunden. Sie üben ihr Amt 
unparteiisch und in richterlicher Unabhängigkeit aus.

(4) Die Mitglieder des Interdiözesanen Datenschutz-
gerichts und des Datenschutzgerichts der Deutschen 
Bischofskonferenz müssen katholisch sein und sol-
len über Berufserfahrung in einem juristischen Beruf 
sowie in Datenschutzfragen verfügen. Sie dürfen 
zu Beginn ihrer Amtszeit das 75. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. Anderweitige Tätigkeiten in 
abhängiger Beschäftigung dürfen das Vertrauen in 
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Richters 
nicht gefährden. Die Vorsitzenden und ihre Stellver-
treter müssen die Befähigung zum Richteramt nach 
dem Deutschen Richtergesetz, die weiteren Richter 
einen akademischen Grad im kanonischen Recht oder 
die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz besitzen. 

(5) Personen, die als Diözesandatenschutzbeauf-
tragte oder betriebliche Datenschutzbeauftragte 
bestellt bzw. benannt sind, können für die Dauer 
dieses Amtes und bis zum Ablauf von zwei Jahren 
nach Ausscheiden aus diesem Amt nicht zu Richtern 
an den Kirchlichen Gerichten in Datenschutzangele-
genheiten berufen werden. Hauptberuflich im kirchli-
chen Dienst stehende Personen können für die Dauer 
dieser Beschäftigung nicht berufen werden.  

(6) Für ihre Tätigkeit erhalten die Mitglieder der 
Kirchlichen Gerichte in Datenschutzangelegenheiten 
eine angemessene Vergütung sowie den Ersatz not-
wendiger Reisekosten.

(7) Die Geschäftsstelle der Kirchlichen Gerichte in 
Datenschutzangelegenheiten wird beim Verband der 
Diözesen Deutschlands eingerichtet.

§ 4 
Aufbringung der Mittel

Die Kosten der Kirchlichen Gerichte in Datenschut-
zangelegenheiten trägt der Verband der Diözesen 
Deutschlands. 

§ 5 
Besetzung der der Kirchlichen Gerichte in 

Datenschutzangelegenheiten 

(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht entschei-
det in der Besetzung mit dem Vorsitzenden oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei bei-
sitzenden Richtern, wobei ein Mitglied des Spruch-
körpers einen akademischen Grad im kanonischen 
Recht besitzen muss.

(2) Das Datenschutzgericht der Deutschen Bischofs-
konferenz entscheidet in der Besetzung mit dem 
Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzen-
den und vier beisitzenden Richtern, wobei zwei Mit-
glieder des Spruchkörpers einen akademischen Grad 
im kanonischen Recht besitzen müssen.

(3) Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Vor-
sitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden 
erfolgt anhand eines Geschäftsverteilungsplans, der 
spätestens am Ende des laufenden Jahres für das 
folgende Jahr vom Vorsitzenden nach Anhörung des 
stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich festzule-
gen ist. 

(4) Ist der Vorsitzende oder der stellvertretende Vor-
sitzende an der Ausübung seines Amtes gehindert, 
tritt an seine Stelle der stellvertretende Vorsitzende 
oder der Vorsitzende.

§ 6 
Richter

(1) Die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter und die bei-
sitzenden Richter der Kirchlichen Gerichte in Daten-
schutzangelegenheiten werden jeweils für eine Amts-
zeit von fünf Jahren auf Vorschlag des Ständigen 
Rates der Deutschen Bischofskonferenz vom Vorsit-
zenden der Deutschen Bischofskonferenz ernannt. 
Die mehrmalige Wiederernennung ist zulässig. Sind 
zum Ende der Amtszeit die neuen Richter noch nicht 
ernannt, führen die bisherigen Richter die Geschäfte 
bis zur Ernennung der Nachfolger weiter.

(2) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder der Kirch-
lichen Gerichte in Datenschutzangelegenheiten übt 
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 
aus.

(3) Das Amt eines Richters endet vor Ablauf der 
Amtszeit

a) mit der Annahme der Rücktrittserklärung durch 
den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, 
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b) mit der Feststellung des Wegfalls der Ernennungs-
voraussetzungen oder der Feststellung eines schwe-
ren Dienstvergehens. Diese Feststellungen trifft der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz durch 
Dekret.

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner regu-
lären Amtszeit, wird für die Dauer der Amtszeit, die 
dem ausgeschiedenen Richter verblieben wäre, ein 
Nachfolger ernannt.    

(4) Die Richter sind verpflichtet, über die Beratung 
und Abstimmung auch nach Ende ihrer Amtszeit 
Stillschweigen zu bewahren.

§ 7 
Verfahrensbeteiligte, Bevollmächtigte und 

Beistände

(1) Am Verfahren sind neben der betroffenen Per-
son der Verantwortliche oder der kirchliche Auftrags-
verarbeiter und die zuständige Datenschutzaufsicht 
beteiligt. 

(2) Vor den Kirchlichen Gerichten in Datenschutzan-
gelegenheiten kann sich jeder Beteiligte durch einen 
Bevollmächtigten in jeder Lage des Verfahrens ver-
treten lassen und sich in der mündlichen Verhand-
lung eines Beistandes bedienen.

(3) Die Bevollmächtigung wird gegenüber den Kirch-
lichen Gerichten in Datenschutzangelegenheiten 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen. 

§ 8 
Verfahrenseinleitung

(1) Antragsbefugt ist, wer vorbringt, durch die Ver-
arbeitung seiner personenbezogenen Daten in eige-
nen Rechten verletzt zu sein. Die Antragsbefugnis 
ist auch gegeben, wenn innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang der Beschwerde keine Mitteilung der 
Datenschutzaufsicht oder nach Ablauf einer Frist von 
zwölf Monaten seit Eingang der Beschwerde keine 
Entscheidung der Datenschutzaufsicht erfolgt ist.

(2) Der Verantwortliche kann gegen Entscheidungen 
der Datenschutzaufsicht binnen eines Monats nach 
Zugang derselben einen Antrag auf Überprüfung 
durch das Interdiözesane Datenschutzgericht stel-
len. Der Zugangszeitpunkt ist von ihm nachzuwei-
sen.

§ 9 
Ausschluss

Ein Richter ist von der Ausübung seines Amtes aus-
geschlossen, wenn er

a) selbst Beteiligter ist,

b) gesetzlicher Vertreter oder angehörige Person im 
Sinne des § 41 Nummer 2 bis 3 der Zivilprozessord-
nung eines Beteiligten ist oder gewesen ist,

c) in dieser Sache bereits als Zeuge oder Sachver-
ständiger gehört wurde,

d) bei dem vorausgegangenen Verfahren oder als 
Mitglied des Interdiözesanen Datenschutzgerichts – 
auch als allgemeiner Vertreter der befassten Person 
oder als Diözesandatenschutzbeauftragter bzw. des-
sen Vertreter – mitgewirkt hat,

e) Bevollmächtigter oder Beistand eines Beteiligten 
war.

§ 10 
Ablehnung

(1) Ein Richter kann wegen Besorgnis der Befangen-
heit von jedem Beteiligten abgelehnt werden, wenn 
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen die Unparteilichkeit des Mitgliedes zu begrün-
den.

(2) Der abgelehnte Richter hat sich zu dem Ableh-
nungsgrund zu äußern. Bis zur Erledigung des 
Ablehnungsantrages darf er nur solche Handlungen 
vornehmen, die keinen Aufschub dulden.

(3) Über die Ablehnung eines Richters entscheidet 
das Gericht durch unanfechtbaren Beschluss. Dabei 
wirkt anstelle des abgelehnten Richters der Nächst-
berufene mit.

(4) Einen Ablehnungsantrag kann nicht stellen, wer 
sich in Kenntnis eines Ablehnungsgrundes in eine 
Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt hat.

(5) Auch ohne Ablehnungsantrag findet eine Ent-
scheidung nach Absatz 3 statt, wenn ein Richter 
einen Sachverhalt mitteilt, der seine Ablehnung nach 
Absatz 1 rechtfertigen könnte, oder wenn Zweifel 
darüber bestehen, ob er von der Ausübung seines 
Amtes nach § 9 ausgeschlossen ist.

§ 11 
Antragsschrift

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Geschäftsstelle 
der Kirchlichen Gerichte in Datenschutzangelegen-
heiten oder bei der Datenschutzaufsicht, deren 
Entscheidung beanstandet wird, einzureichen. Die 
Antragsschrift muss den Namen der Beteiligten und 
den Gegenstand der Überprüfung bezeichnen und 
soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Die zu des-
sen Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, Bescheide aus dem Vorver-
fahren in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den.

(2) Wurde die Antragsschrift bei der Datenschutzauf-
sicht eingereicht, leitet diese sie an die Geschäfts-
stelle der Kirchlichen Gerichte in Datenschutzange-
legenheiten weiter. 

(3) Für die Anhörung der Datenschutzaufsicht sollen 
Abschriften der Antragsschrift und sonstiger Schrift-
stücke beigefügt werden.
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§ 12 
Verfahren nach Eingang der Antragsschrift

(1) In den Fällen des § 8 Absatz 2 holt der Vorsit-
zende nach dem Eingang der Antragsschrift eine 
schriftliche Stellungnahme derjenigen Datenschut-
zaufsicht ein, deren Entscheidung zur Überprüfung 
gestellt ist. Sie wird dem Antragsteller zur Gegenäu-
ßerung übermittelt.

(2) Der Vorsitzende kann bis zum Abschluss des 
Verfahrens von Amts wegen oder auf Antrag Dritte, 
deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung 
berührt werden, am Verfahren beteiligen. In die-
sem Fall sind sie im Verfahren ebenso Beteiligte; 
die Beteiligten sind anzuhören und haben das Recht 
eigener Antragstellung. 

(3) Der Antragsteller kann bis zum Zugang eines 
Beschlusses gemäß § 15 seinen Antrag durch schrift-
liche Erklärung zurücknehmen; die Rücknahme wird 
allen Beteiligten mitgeteilt. Das Überprüfungsver-
fahren endet in diesem Fall ohne weiteres und kann 
nicht mehr aufgenommen werden.

§ 13 
Verfahren vor dem Interdiözesanen 

Datenschutzgericht

(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht erforscht 
den Sachverhalt von Amts wegen; die am Verfahren 
Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachver-
halts mitzuwirken. Das Interdiözesane Datenschutz-
gericht ist an das Vorbringen und an die Beweisan-
gebote der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Die Beteiligten können die Akten des Interdiö-
zesanen Datenschutzgerichts und die ihm vorgeleg-
ten Akten einsehen und sich auf ihre Kosten Kopien 
oder Abschriften fertigen lassen. 

(3) Das Interdiözesane Datenschutzgericht entschei-
det in der Regel ohne mündliche Erörterung durch 
Beschluss; es besteht kein Anspruch auf Anberau-
mung eines Termins.

(4) Wenn die Sache besondere Schwierigkeiten tat-
sächlicher oder rechtlicher Art aufweist oder der 
Sachverhalt ungeklärt ist, kann das Interdiözesane 
Datenschutzgericht zur Klärung einen mündlichen 
Anhörungstermin ansetzen. 

(5) Der Vorsitzende lädt dazu die am Verfahren Betei-
ligten mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. 
In der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass auch in 
Abwesenheit eines Beteiligten verhandelt und ent-
schieden werden kann.  

(6) Im Anhörungstermin werden alle wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Fragen erörtert. Alle 
Mitglieder des Interdiözesanen Datenschutzgerichts 
sind befugt, die Beteiligten zu befragen. Ein Mitglied 
des Interdiözesanen Datenschutzgerichts führt Pro-
tokoll über die wesentlichen Ergebnisse der Anhö-
rung.

(7) Das Interdiözesane Datenschutzgericht erhebt 
die erforderlichen Beweise. Zur Aufklärung des Sach-
verhalts können Urkunden eingesehen, Auskünfte 
eingeholt, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte 
vernommen und ein Augenschein eingenommen 
werden. 

§ 14 
Ergebnis des Verfahrens

(1) Das Interdiözesane Datenschutzgericht entschei-
det über das Begehren des Antragstellers mit Stim-
menmehrheit.

(2) Es kann erkennen auf 

a) Verwerfung des Antrags als unzulässig,

b) Zurückweisung des Antrags als unbegründet, 
auch in den Fällen der Verwirkung des Antrags-
rechts, oder

c) Feststellung des Vorliegens und Umfangs einer 
Datenschutzverletzung. 

§ 15 
Beschluss

(1) Der das Verfahren beendende Beschluss ist 
schriftlich abzufassen und von den Richtern, die an 
der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterzeich-
nen. 

(2) Er enthält neben dem Erkenntnis den Sachver-
halt, die tragenden Gründe für die Entscheidung und 
einen Hinweis über die Möglichkeit eines Antrags 
nach § 17 Absatz 1. 

(3) Der Beschluss wird allen Beteiligten unverzüglich 
mitgeteilt.

§ 16 
Kosten des Verfahrens

Im Verfahren vor dem Interdiözesanen Datenschutz-
gericht werden Gebühren nicht erhoben. Im Übrigen 
entscheidet es zusammen mit dem Erkenntnis, ob 
Auslagen aufgrund materiell-rechtlicher Vorschrif-
ten erstattet werden und wer diese zu tragen hat. 
Zeugen und Sachverständige werden in Anwendung 
des staatlichen Gesetzes über die Entschädigung von 
Zeugen und Sachverständigen entschädigt.

§ 17 
Verfahren vor dem Datenschutzgericht der Deut-

schen Bischofskonferenz

(1) Jeder Beteiligte kann gegen die Entscheidung des 
Interdiözesanen Datenschutzgerichts binnen einer 
Frist von drei Monaten nach Erlangung der Kenntnis 
von ihrem Inhalt die Entscheidung des Datenschutz-
gerichts der Deutschen Bischofskonferenz beantra-
gen, soweit von seinem Antrag abgewichen wurde. 
Der Ausspruch nach § 16 ist nur zusammen mit der 
Hauptsache anfechtbar. 
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(2) Für das Verfahren vor dem Datenschutzgericht 
der Deutschen Bischofskonferenz gelten die §§ 7 bis 
16 entsprechend, § 11 jedoch mit der Maßgabe, dass 
der Antrag nur wahlweise bei dem Interdiözesanen 
Datenschutzgericht oder dem Datenschutzgericht 
der Deutschen Bischofskonferenz eingereicht wer-
den kann. Der Vorsitzende kann von einer neuer-
lichen Anhörung der Datenschutzaufsicht absehen.

(3) Beweise erhebt das Datenschutzgericht der Deut-
schen Bischofskonferenz nur dann, wenn die Sach-
verhaltsaufklärung beim Interdiözesanen Daten-
schutzgericht nicht auf alle wesentlichen Punkte 
erstreckt wurde. Einen Anhörungstermin setzt das 
Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonfe-
renz nur dann an, wenn es Hinweise dafür hat, dass 
mit den am Verfahren Beteiligten noch nicht alle für 
die Entscheidung wesentlichen Fragen erörtert wur-
den; ein Anspruch hierauf besteht nicht.

(4) Mit der Mitteilung des Beschlusses an die Betei-
ligten endet das Verfahren.  

§ 18 
Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 24.05.2018 in Kraft.

(2) Diese Ordnung soll innerhalb von drei Jahren ab 
Inkrafttreten überprüft werden.

Approbiert durch Beschluss der Vollversammlung 
der Deutschen Bischofskonferenz vom 20.02.2018

Rekognosziert durch Dekret der Apostolischen Sig-
natur vom 03.05.2018 

Promulgiert durch Schreiben des Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz vom 14.05.2018

Verlautbarungen des Bischofs

Nr. 33  Beschlüsse der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes e.V. 
vom 15.03.2018

A. 
Anlage 2e zu den AVR 

Zulage für Mitarbeiter im Rettungsdienst, die mit 
der elektronischen Einsatzdokumentation befasst 

sind

I. In Anlage 2e zu den AVR wird in Abschnitt II der 
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ver-
gütungsgruppen 4b bis 8 die folgende neue Nr. 12 
eingefügt:

„12 Mitarbeiter als Beauftragte der elektronischen 
Einsatzdokumentation erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit eine Zulage in Höhe von monatlich 90,00 
Euro, sofern ihnen diese Aufgabe vom Dienstgeber 
schriftlich übertragen wurde.“

II. In Anlage 2e zu den AVR wird der neuen Nr. 12 
der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 4b bis 8 des Abschnitts II die 
folgende neue Hochziffer 1 hinzugefügt:

„1 Diese Bestimmung findet ausschließlich im Gebiet 
der Regionalkommission Bayern Anwendung.“

III. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2018 in Kraft.

B. 
Anlage 21a zu den AVR 

Erweiterung des Geltungsbereichs sowie 
 Überleitungsregelungen

I.Änderungen in Anlage 21a zu den AVR

a.§ 1 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Diese Anlage gilt für Lehrkräfte, die in

a) Altenpflege-, Krankenpflege-, Krankenpflegehilfe-, 
Kinderkrankenpflege- und Hebammenschulen sowie

b) sonstigen Schulen, soweit sie nicht unter Anlage 
21 zu den AVR fallen, 

beschäftigt sind.“

„Anmerkung zu § 1 Abs. 1:

Die Anlage 21a zu den AVR findet keine Anwendung 
auf Lehrkräfte an Schulen, die nach den jeweiligen 
landesrechtlichen Bestimmungen über die Förderung 
von Privatschulen refinanziert werden und deren 
Dienstverhältnis bereits vor dem 1. August 2007 bei 
dem Dienstgeber begonnen hat.“

b. § 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Eingruppierung der Mitarbeiter im Sinne des § 1 
Abs. 1 richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen 
des Anhang A dieser Anlage.“

c. § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen sechs 
Stufen.“

d. § 4 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) 1Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste 
Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer 
Leistung gemäß § 5 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten 
einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb dersel-
ben Entgeltgruppe bei ihrem Dienstgeber (Stufen-
laufzeit):

− Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
− Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
− Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
− Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,
− Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.
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2Die bis zum 31. Dezember 2017 in Stufe 5 ver-
brachte Zeit wird berücksichtigt.

Anmerkung zu § 4 Abs. 4:
Besitzstandszulagen, die sich aus der Anwendung 
des Anhang B der Anlage 21a zu den AVR ergeben 
haben, werden aus Anlass der Änderung der Anlage 
21a zu den AVR nicht gekürzt.“ 

II. Änderungen in Anhang A der Anlage 21a zu den 
AVR:

a. Die Überschrift über der Tabelle wird wie folgt 
gefasst:

„Vergütungsgruppen für Lehrkräfte nach der Anlage 
21a zu den AVR“.

b. Es wird eine Entgeltgruppe 9 mit folgendem Wort-
laut eingefügt:

„E 9 Mitarbeiter ohne abgeschlossene Hochschulbil-
dung in der Tätigkeit von Lehrkräften“.

c. In den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkma-
len wird folgende Anmerkung nach der Überschrift 
vor der Anmerkung „Wissenschaftliche Hochschulbil-
dung“ eingefügt:

„Entsprechende Zusatzqualifikation

1Eine entsprechende Zusatzqualifikation liegt vor, 
wenn eine Weiterbildung zum/zur Unterrichtspfle-
ger/in, Lehrhebamme/-entbindungspfleger erfolg-
reich abgeschlossen wurde. 2Bei Lehrkräften, die 
nicht von Satz 1 erfasst sind, liegt eine entspre-
chende Zusatzqualifikation vor, wenn mindestens 
720 Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminu-
ten theoretischer Unterricht innerhalb von zwei Jah-
ren und bei berufsbegleitender Ausbildung innerhalb 
von längstens drei Jahren vermittelt worden sind.“

III. Neuer Anhang C zur Anlage 21a zu den AVR

Es wird ein Anhang C zur Anlage 21a zu den AVR mit 
folgendem Inhalt eingefügt:

„Überleitungs- und Besitzstandsregelung

Präambel

Zum 1. Januar 2018 ist der Geltungsbereich der 
Anlage 21a zu den AVR erweitert worden. Ziel die-
ser Regelung ist die Überleitung von Mitarbeitern in 
Anlage 21a zu den AVR, die seit dem 1. Januar 2018 
unter den Geltungsbereich der Anlage 21a zu den 
AVR fallen.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Überleitung gilt für

a) Alten- und Krankenpfleger sowie Hebammen/
Ent bindungspfleger ohne Zusatzqualifikation in der 
Tätigkeit von Lehrkräften sowie

b) Mitarbeiter, die an Schulen im Sinne des § 1 
Abs. 1 Buchstabe b) der Anlage 21a zu den AVR 
beschäftigt sind,

die am 31. Dezember 2017 in einem Dienstverhält-
nis gestanden haben, das am 1. Januar 2018 im Gel-
tungsbereich der AVR fortbesteht, für die Dauer des 
ununterbrochen fortbestehenden Dienstverhältnis-
ses.

(2) 1Ein Dienstverhältnis besteht auch ununter-
brochen fort bei der Verlängerung eines befriste-
ten Dienstvertrages sowie bei Dienstgeberwechsel 
innerhalb des Geltungsbereichs der AVR. 2Unterbre-
chungen von bis zu einem Monat bzw. der Dauer der 
Schulferien sind unschädlich.

§ 2 Überleitung
1Mitarbeiter nach § 1 Abs. 1 werden so in die Anlage 
21a zu den AVR übergeleitet, als ob sie seit dem 
Zeitpunkt, seit dem sie ununterbrochen in der Tätig-
keit als Lehrkraft im Geltungsbereich der AVR oder 
im sonstigen katholischen Bereich beschäftigt waren, 
nach § 2 und § 4 der Anlage 21a zu den AVR ein-
gruppiert und eingestuft worden wären. 2Ein Dienst-
verhältnis besteht auch ununterbrochen fort bei 
der Verlängerung eines befristeten Dienstvertrages 
sowie bei Dienstgeberwechsel. 3Unterbrechungen 
von bis zu einem Monat bzw. der Dauer der Schulfe-
rien sind unschädlich.

§ 3 Besitzstandsregelungen

(1) Mitarbeiter, deren bisherige Vergütung (Ver-
gleichsvergütung) das ihnen am 1. Januar 2018 
zustehende Entgelt übersteigt, erhalten eine Besitz-
standszulage.

(2) 1Die monatliche Besitzstandszulage wird als 
Unterschiedsbetrag zwischen der Vergleichsjah-
resvergütung (Absatz 3) und dem Jahresentgelt 
(Absatz 4), jeweils geteilt durch 12, errechnet. 2Dabei 
sind Vergütungsveränderungen durch Beschlüsse 
nach § 14 AK-Ordnung nicht zu berücksichtigen.

(3) 1Die Vergleichsjahresvergütung errechnet sich 
als das 12-fache der am 31. Dezember 2017 zuste-
henden Monatsvergütung, zuzüglich des Leistungs-
entgelts gemäß § 15 der Anlagen 31 und 32 zu den 
AVR und der Jahressonderzahlung gemäß § 16 der 
Anlagen 31 und 32 zu den AVR bzw. der Weihnachts-
zuwendung gemäß Abschnitt XIV der Anlage 1 zu 
den AVR sowie dem Urlaubsgeld gemäß Anlage 14 
zu den AVR. 2Zur Monatsvergütung im Sinne dieser 
Vorschrift gehören:

– Bei Mitarbeitern, die aus den Anlagen 31 und 32 
zu den AVR übergeleitet werden, das Tabellenentgelt 
gemäß § 12 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR, die 
Besitzstandszulagen gemäß Anhang E der Anlage 31 
und Anhang F der Anlage 32 zu den AVR sowie wei-
tere regelmäßig gewährte Zulagen.

– Bei Mitarbeitern, die aus der Anlage 2 zu den AVR 
übergeleitet werden, die Regelvergütung gemäß 
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Abschnitt III der Anlage 1 zu den AVR, die  Kinderzu-
lage gemäß Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die 
Besitzstandszulagen gemäß Anlage 1b zu den AVR 
sowie weitere regelmäßig gewährte Zulagen.

(4) Das Jahresentgelt errechnet sich als das 12-fache 
des am 1. Januar 2018 zustehenden Tabellenent-
gelts gemäß § 3 der Anlage 21a zu den AVR zuzüg-
lich der Jahressonderzahlung gemäß § 6 der Anlage 
21a zu den AVR.

(5) Ruht das Dienstverhältnis oder wird eine Teilzeit-
beschäftigung während der Elternzeit (gemäß § 15 
Abs. 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) aus-
geübt, sind Monatsvergütung bzw. Monatsentgelt 
(Absatz 3) und das Tabellenentgelt (Absatz 4) so zu 
berechnen, als ob der Mitarbeiter im Januar 2018 die 
Tätigkeit im selben Umfang wie vor der Teilzeitbe-
schäftigung bzw. dem Ruhen wieder aufgenommen 
hätte.

(6) 1Verringert sich nach dem 1. Januar 2018 die 
individuelle regelmäßige Arbeitszeit des Mitarbei-
ters, reduziert sich seine Besitzstandszulage im 
selben Verhältnis, in dem die Arbeitszeit verringert 
wird; erhöht sich die Arbeitszeit, bleibt die Besitz-
standszulage unverändert. 2Erhöht sich nach einer 
Verringerung der Arbeitszeit diese wieder, so lebt die 
Besitzstandszulage im gleichen Verhältnis wie die 
Arbeitszeiterhöhung, höchstens bis zur ursprüngli-
chen Höhe, wieder auf. 3Diese Regelung ist entspre-
chend anzuwenden auf Mitarbeiter, deren Arbeitszeit 
am 1. Januar 2018 befristet verändert ist.

(7) 1Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile 
ge mäß Abschnitt V der Anlage 1 zu den AVR, die 
in die Berechnung der Besitzstandszulage nach 
Absatz 2 und Absatz 3 einfließen, werden als Anteil 
der Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese 
Kinder Kindergeld nach dem Einkommenssteuerge-
setz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG) gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung 
des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG 
gezahlt würde. 2Mit dem Wegfall der Voraussetzun-
gen reduziert sich die Besitzstandszulage entspre-
chend. 3Dieser Absatz findet auch Anwendung auf 
solche kinderbezogenen Entgeltbestandteile, die 
in die Berechnung der Besitzstandszulagen gemäß 
Anhang E der Anlage 31 und Anhang F der Anlage 32 
zu den AVR eingeflossen sind.

§ 4 Überforderungsklausel

(1) Soweit bei einem Vergleich der Gesamtpersonal-
kosten vor und nach der Überleitung umstellungs-
bedingte Mehrkosten von mindestens 2,5 v. H. ent-
stehen, kann der Dienstgeber den Überleitungsge-
winn von Mitarbeitern, deren Jahresentgelt nach § 3 
Abs. 4 die Vergleichsjahresvergütung nach § 3 Abs. 
3 übersteigt, gemäß den nachfolgenden Vorgaben 
zeitlich strecken.

(2) Die Gesamtpersonalkosten errechnen sich aus 
den Bruttopersonalkosten der Mitarbeiter der Ein-
richtung und den Arbeitgeberanteilen zur Sozialver-
sicherung.

(3) 1Bei der Ermittlung der Mehrkosten sind aus-
schließlich die Steigerungen der Gesamtpersonalkos-
ten der Einrichtung zu berücksichtigen, die unmit-
telbar durch die Überleitung von Mitarbeitern in die 
Anlage 21a zu den AVR entstehen. 2Mehrkosten, die 
durch Neueinstellungen von Mitarbeitern und durch 
strukturelle Veränderungen bei Mitarbeitern, die 
nicht in die Anlage 21a zu den AVR überführt wur-
den (Stufenaufstiege, Tätigkeits- oder Bewährungs-
aufstiege, Kinderzulagen oder andere Zulagen), ent-
stehen, bleiben bei der Ermittlung der Mehrkosten 
unberücksichtigt. 3Administrative Mehrkosten, die 
durch die Überleitung entstehen, bleiben ebenfalls 
unberücksichtigt.

(4) 1Der Überleitungsgewinn des einzelnen Mit-
arbeiters errechnet sich aus einem Vergleich des 
Jahresentgelts nach § 3 Abs. 4 und der Vergleichs-
jahresvergütung nach § 3 Abs. 3. 2Der Überlei-
tungsgewinn wird anschließend durch die Ver-
gleichsjahresvergütung geteilt und das Ergebnis 
mit hundert multipliziert. 3Daraus ergibt sich die 
prozentuale Vergütungssteigerung des einzelnen 
Mitarbeiters.

(5) 1Die Möglichkeit der zeitlichen Streckung besteht 
nur bei Mitarbeitern, deren prozentuale Vergütungs-
steigerung mehr als 4 v. H. beträgt. 2Beträgt die 
Vergütungssteigerung des einzelnen Mitarbeiters 
mehr als 4 v. H., erhält er in den ersten zwölf Mona-
ten nach der Überleitung eine Vergütungssteigerung 
von 4 v. H. 3Die restliche prozentuale Vergütungs-
steigerung wird gleichmäßig auf weitere fünf Jahre 
verteilt. 4Spätestens nach sechs Jahren ist das aktu-
ell gültige Entgelt (inklusive aller Entgeltbestand-
teile) in voller Höhe an den betroffenen Mitarbeiter 
zu zahlen. 5Die Vergütungen der von einer solchen 
zeitlichen Streckung betroffenen Mitarbeiter neh-
men vollumfänglich an zwischenzeitlichen Tariferhö-
hungen teil.

(6) Durch Dienstvereinbarung kann eine für die Mit-
arbeiter günstigere Streckung des Überleitungsge-
winns vereinbart werden.

(7) 1Die Entscheidung über die Anwendung der 
Überforderungsklausel und die dafür maßgeblichen 
Berechnungen nach Absätzen 2 – 5 sind der zustän-
digen Mitarbeitervertretung im Vorfeld schriftlich 
vorzulegen und zu erläutern. 2Macht ein Rechtsträ-
ger von der Überforderungsklausel Gebrauch, hat 
er unverzüglich eine Anzeige sowie die vergleichen-
den Gesamtpersonalkostenberechnungen an die 
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes zu übersenden. 
3Die Geschäftsstelle leitet die Unterlagen an die Mit-
glieder des zuständigen Ausschusses der Bundes-
kommission zur Kenntnisnahme weiter.

(8) Die Anwendung der Überforderungsklausel kann 
bis zum 30. Juni 2018 erfolgen, danach ist eine zeit-
liche Streckung des Überleitungsgewinns ausge-
schlossen.
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IV. Änderungen in Anlage 2 zu den AVR

1. Die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppen

– 1b Ziffer 10,
– 2 Ziffer 5,
– 3 Ziffer 3,
– 4a Ziffern 1, 2, 3, 5, 10, 11, 26 und 27,
– 4b Ziffern 1, 3, 6, 10, 16, 18, 19, 36 und 38,
–  5b Ziffern 2, 4, 9, 21, 22, 30, 33, 35, 36, 60 und 

63,
– 5c Ziffern 29 und 36

werden gestrichen und jeweils durch die Angabe 
„(durch Überleitung in die Anlage 21a zu den AVR 
entfallen)“ ersetzt.

2. Die folgenden Tätigkeitsmerkmale werden neu 
gefasst:

VG 4b Ziff. 2 erhält folgende neue Fassung:

„Audiometristen mit staatlicher Anerkennung oder 
mit mindestens zweijähriger Fachausbildung an Uni-
versitätskliniken oder medizinischen Akademien in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe 5b Ziffer 1 
nach zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit“

VG 4b Ziff. 4 erhält folgende neue Fassung: 

„Beschäftigungstherapeuten/Ergotherapeuten mit 
staatlicher Anerkennung in einer Tätigkeit der Ver-
gütungsgruppe 5b Ziffer 6 nach zweijähriger Bewäh-
rung in dieser Tätigkeit“

VG 4b Ziff. 7 erhält folgende neue Fassung:

„Diätassistenten mit staatlicher Anerkennung in 
einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe 5b Ziffer 8 
oder 11 nach zweijähriger Bewährung in einer dieser 
Tätigkeiten“

VG 4b Ziff. 11 erhält folgende neue Fassung:

„Physiotherapeuten/Krankengymnasten in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe 5b Ziffer 24 nach 
zweijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit“

VG 4b Ziff. 17 erhält folgende neue Fassung:

„Logopäden mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Univer-
sitätskliniken oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe 
5b Ziffer 29 nach zweijähriger Bewährung in dieser 
Tätigkeit“

VG 4b Ziff. 20 erhält folgende neue Fassung:

„Medizinisch-technische Assistenten in einer Tätig-
keit der Vergütungsgruppe 5b Ziffer  38 oder 39 nach 
zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätigkeiten“

VG 4b Ziff. 37 erhält folgende neue Fassung:

„Orthoptisten mit staatlicher Anerkennung oder mit 
mindestens zweijähriger Fachausbildung an Univer-
sitätskliniken oder medizinischen Akademien mit 
Prüfung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe 5b 
Ziffer 59 oder 62 nach zweijähriger Bewährung in 
einer dieser Tätigkeiten“

VG 4b Ziff. 39 erhält folgende neue Fassung:

„Pharmazeutisch-technische Assistenten in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe 5b Ziffer 64 oder 65 
nach zweijähriger Bewährung in einer dieser Tätig-
keiten“

VG 5b Ziff. 23 erhält folgende neue Fassung:

„Physiotherapeuten/Krankengymnasten in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe 5c Ziffer 31 nach 
dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit“

V. Inkrafttreten

Die Abschnitte I bis IV dieses Beschlusses treten 
zum 1. Januar 2018 in Kraft. 

C. 
Anlagen 31 Anhänge D und F und Anlage 32 

Anhänge D und G zu den AVR 
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 

Entgeltgruppen P4 bis P9 und 9b bis 12 
„DKG-Empfehlung Notfallpflege“ 

I. In Anlage 31 zu den AVR wird Anhang D, Anmer-
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgelt-
gruppen P4 bis P9 und 9b bis 12 wie folgt geändert:

1. Buchstabe a) der Anmerkung Nr. 4 wird wie folgt 
neu gefasst:

„a) Tätigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine 
Fachweiterbildung nach den DKG-Empfehlungen zur 
Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Kran-
kenpflegekräften (siehe Anmerkung Nr. 6) vorgese-
hen ist, oder“

2. Anmerkung Nr. 6 wird wie folgt neu gefasst:

„6. Bei den Fachweiterbildungen muss es sich ent-
weder um eine Fachweiterbildung nach § 1 der 
DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung 
vom 29. September 2015 in der jeweiligen Fas-
sung oder um eine Fachweiterbildung nach § 1 der 
DKG-Empfehlung für die Weiterbildung Notfallpflege 
vom 29. November 2016 in der jeweiligen Fassung 
bzw. um eine gleichwertige Weiterbildung jeweils 
nach § 21 dieser DKG-Empfehlungen handeln.“

II. In Anhang F der Anlage 31 zu den AVR wird fol-
gender § 4 eingefügt:

„§ 4 Weiterbildung in der Notfallpflege 
1Die Anmerkung Nr. 6 zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b bis 12 wurde 
zum 1. Januar 2018 um die DKG-Empfehlung für die 
Weiterbildung Notfallpflege vom 29. November 2016 
in der jeweiligen Fassung erweitert. 2Ergibt sich für 
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Mitarbeiter aufgrund dieser Erweiterung eine höhere 
Entgeltgruppe, gilt § 3 mit der Maßgabe, dass der 
Antrag auf Höhergruppierung bis zum 31. Dezember 
2018 gestellt werden kann und auf den 1. Januar 
2018 zurückwirkt.“

III. In Anlage 32 zu den AVR wird in Anhang D, 
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Ent-
geltgruppen P4 bis P9 und 9b bis 12, die Anmerkung 
Nr. 6 wie folgt neu gefasst:

„6. Die Fachweiterbildungen müssen einer solchen 
im Sinne von § 1 der DKG-Empfehlung zur pflege-
rischen Weiterbildung vom 29. September 2015 in 
der jeweiligen Fassung oder einer Fachweiterbildung 
nach § 1 der DKG-Empfehlung für die Weiterbildung 
Notfallpflege vom 29. November 2016 in der jeweili-
gen Fassung gleichwertig sein.“

IV. In Anhang G der Anlage 32 zu den AVR wird fol-
gender § 4 eingefügt:

„§ 4 Weiterbildung in der Notfallpflege 
1Die Anmerkung Nr. 6 zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b bis 12 wurde 
zum 1. Januar 2018 um die DKG-Empfehlung für die 
Weiterbildung Notfallpflege vom 29. November 2016 
in der jeweiligen Fassung erweitert. 2Ergibt sich für 
Mitarbeiter aufgrund dieser Erweiterung eine höhere 
Entgeltgruppe, gilt § 3 mit der Maßgabe, dass der 
Antrag auf Höhergruppierung bis zum 31. Dezember 
2018 gestellt werden kann und auf den 1. Januar 
2018 zurückwirkt.“

V. Die Änderungen treten zum 1. Januar 2018 in 
Kraft.

D. 
Anlage 33 zu den AVR 

Redaktionelle Anpassung 
„Stufengleiche Höhergruppierung“

I. In Anlage 33 zu den AVR wird § 13 Absatz 4 Satz 
6 wie folgt neu gefasst:

„6Wird der Mitarbeiter nicht in die nächsthöhere, 
sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe 
höhergruppiert, gilt Satz 5 mit der Maßgabe, dass 
auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabelle-
nentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die der 
Mitarbeiter höhergruppiert wird.“

II. Die Änderung tritt zum 15. März 2018 in Kraft.

Teil 2: Sonstige Beschlüsse  
Heilerziehungspfleger 

Kompetenzübertragung auf die RK BW

1. Gemäß § 13 Abs. 6 Satz 1, 2. Alt. AK-Ordnung 
wird an die Regionalkommission Baden-Württem-

berg die Regelungszuständigkeit zur Regelung der 
Ausbildungsverhältnisse für Schülerinnen und Schü-
ler, die nach Maßgabe der Verordnung über die Aus-
bildung und Prüfung an den Fachschulen für Sozi-
alwesen der Fachrichtung Heilerziehungspflege in 
Baden Württemberg (Heilerziehungspflegeverord-
nung – AprOHeilErzPfl – vom 13. Juli 2004) in der 
jeweils geltenden Fassung in Baden-Württemberg 
ausgebildet werden, mit Wirkung zum 01. April 2018 
übertragen. Die Übertragung der Regelungszustän-
digkeit ist befristet bis zum 31. Dezember 2020.

2. Dieser Beschluss tritt zum 1. April 2018 in Kraft.

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bis-
tum Essen in Kraft.

Essen, den 10. Juni 2018

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen

Nr. 34  Beschluss der Regionalkommission 
 Nordrhein-Westfalen vom 07.11.2017

Anlage 2e zu den AVR 
Vergütungsgruppen für Mitarbeiter  

im Rettungsdienst/Krankentransport

I. Vergütung 

(Übernahme der am 12. Oktober 2017 durch die 
Bundeskommission beschlossenen mittleren Werte.)

Die Regionalkommission NRW beschließt:

„Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission vom 12. Oktober 2017 
„Anlage 2e: Vergütungsgruppen für Mitarbeiter im 
Rettungsdienst/Krankentransport“ wird mit der Maß-
gabe übernommen, dass alle dort beschlossenen 
mittleren Werte als neue Entgelt- und Vergütungs-
höhe für den Bereich der Regionalkommission NRW 
zum 1. Oktober 2017 festgesetzt werden.“

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 01. Oktober 2017 in Kraft. 

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das Bis-
tum Essen in Kraft.

Essen, den 10. Juni 2018

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen
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Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Nr. 35  Europaweites Glockenläuten am 21. 
September 2018

Das Deutsche Nationalkomitee Denkmalschutz und 
der Deutsche Städtetag laden ein, sich am europa-
weiten Glockenläuten anlässlich des Internationalen 
Friedenstages am 21. September 2018 in der Zeit 
von 18 Uhr bis 18:15 Uhr zu beteiligen. Um der Ent-
scheidung des Ständigen Rates der Bischöfe von 
2015, dass nämlich ein Glockenläuten nur im gottes-
dienstlichen Kontext möglich und daher von einem 
überdiözesanen Glockenläuten aus rein historischem 
oder politischen Anlass abzusehen ist, zu entspre-
chen und um die gottesdienstliche Bedeutung des 
Läutens zu unterstreichen, wird das Bonifatiuswerk 

der deutschen Katholiken kostenfrei passendes 
liturgisches Material zur Verfügung stellen, um zu 
einem örtlichen Gebet des Friedens und des christ-
lichen Zeugnisses einzuladen. Das Material steht 
Ende Mai als Download auf der Webseite www.her-
kunft-hat-zukunft.eu bereit und wird zudem an alle 
katholischen Gemeinden verschickt.

Das Bonifatiuswerk beteiligt sich am Europäischen 
Kulturerbejahr mit einem vielfältigem Angebot und 
Materialien, die den christlichen Wurzeln Europas auf 
die Spur gehen. Dieses und weitere Informationen 
finden Sie ebenfalls auf der Seite   
www.herkunft-hat-zukunft.eu.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 36 Personalnachrichten

Es wurden ernannt / beauftragt / eingesetzt am:

26.02.2018 Cleve, Jürgen, Dr. theol., nach Entpflich-
tung zum 28.02.2018 von seinem Amt als Pfarrer an 
der Pfarrei St. Dionysius in Essen und einer Sabbat-
zeit vom 01.03.2018 bis zum 17.03.2018, zum Pfar-
rer und Propst an der Propsteipfarrei St. Cyriakus 
in Bottrop und beauftragt als Pastor der Propstei-
gemeinde St. Cyriakus in Bottrop mit Wirkung zum 
15.03.2018;

26.02.2018 Schmitz, Holger, nach Entpflichtung 
zum 22.04.2018 von seiner Beauftragung als Pas-
tor der Pfarrei St. Nikolaus in Essen und Gewäh-
rung einer Sabbatzeit vom 23.04.2018 bis zum 
30.06.2018, zum Pfarrer der Pfarrei St. Peter und 
Paul in Witten - Sprockhövel - Wetter mit Wirkung 
zum 01.07.2018;

20.03.2018 Bein, Brigitta, nach Entpflichtung zum 
30.06.2018 von ihrer Beauftragung mit der Kran-
kenhausseelsorge am Marien-Hospital Wattenscheid 
gGmbH und Bestätigung ihrer Ernennung zum 
01.07.2018 zur Gemeindereferentin an der Propstei-
pfarrei St. Gertrud von Brabant in Bochum-Watten-
scheid und ihrer Beauftragung mit der Krankenhaus-
seelsorge am Ev. Martin-Luther Krankenhaus mit 
einem Beschäftigungsumfang von 50 %, gleichzeitig 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % mit der 
Krankenhausseelsorge an der Reha-Klinik in Hattin-
gen-Holthausen;

28.03.2018 Böckmann, Christian, nach Entpflich-
tung zum 31.03.2018 von seiner Aufgabe als 
 Krankenhausseelsorger am Universitätsklinikum 
Essen, unter Beibehaltung seiner Aufgabe als Diö-
zesanbeauftragter für die Krankenhausseelsorge 
im Bistum Essen mit einem Beschäftigungsumfang 
von 50 %, zum Pfarradministrator für die Pfar-
rei St. Mariä Himmelfahrt in Mülheim mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50 % mit Wirkung zum 
01.04.2018;

06.04.2018 Winkelmann, Roland, mit sofortiger Wir-
kung zum Mitglied des Caritasrates im Caritasver-
band Duisburg e.V.;

10.04.2018 Akohin, Albert, nach Entpflichtung zum 
30.04.2018 von seiner Aufgabe als vicarius paroeci-
alis mit dem Titel Kaplan der Pfarrei St. Laurentius in 
Plettenberg - Herscheid und seiner Beauftragung, in 
der Gemeinde St. Laurentius in Plettenberg schwer-
punktmäßig zu arbeiten, zum vicarius paroecialis mit 
dem Titel Pastor der Pfarrei St. Laurentius in Pletten-
berg - Herscheid und beauftragt mit einem pastora-
len Schwerpunkt in der Gemeinde St. Mariä - Auf-
nahme in den Himmel in Herscheid tätig zu werden 
mit Wirkung zum 01.05.2018;

15.04.2018 Ogrodowczyk, Benedikt, nach Entpflich-
tung zum 21.04.2018 von seiner Beauftragung 
als Jugendseelsorger und Leiter des Teams an der 
Jugendkirche GleisX sowie von seiner Ernennung 
als rector ecclesiae der Liebfrauenkirche in der Pro-
psteipfarrei St. Augustinus in Gelsenkirchen, seiner 
Beauftragung der Gottesdienstfeiern in der Justiz-
vollzugsanstalt Gelsenkirchen und seiner Ernennung 
als Subsidiar an der Pfarrei St. Nikolaus in Essen, 
zum Pfarrer an der Pfarrei St. Dionysius in Essen mit 
Wirkung zum 22.04.2018;

19.04.2018 Ottersbach, Stefan, unter Beibehaltung 
seiner Tätigkeit als Rektor des Jugendhauses St. 
Altfrid, Verlängerung seiner Beauftragung zum Pro-
motionsstudium im Fach Pastoraltheologie an der 
Kath.-Theol. Fakultät der Universität Erfurt bis zum 
31.12.2019;

23.04.2018 Back, Nicole, als Pastorale Mitarbeiterin 
des Bistums Essen und beauftragt als Referentin für 
Religionspädagogik und Pastoral im KITa-Zweckver-
band mit einem Beschäftigungsumfang von 75 % 
befristet bis zum 31.12.2019 zu arbeiten mit Wir-
kung vom 01.05.2018;

25.04.2018 Mertes, Klaus Wilhelm, nach Entpflich-
tung zum 30.04.2018 von seinem Amt als Geistli-
cher Begleiter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 



107

des Caritasverbandes für die Stadt Duisburg, Bestä-
tigung seiner Ernennung zum vicarius paroecialis mit 
dem Titel Pastor der Pfarrei Liebfrauen in Duisburg 
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % zum 
01.05.2018;

25.04.2018 Wiesel, Stefan, Verringerung seines 
Beschäftigungsumfangs als Diözesanhochschulseel-
sorger auf 80 %, gleichzeitige Erteilung eines Super-
visionauftrages mit einem Beschäftigungsumfang 
von 20 % zum 01.05.2018;

26.04.2018 Keinecke, Peter Wilhelm, nach Entpflich-
tung zum 31.07.2018 von seiner Ernennung zum 
vicarius paroecialis mit dem Titel Pastor der Pfarrei 
St. Medardus in Lüdenscheid, zum vicarius paroecia-
lis mit dem Titel Pastor der Propsteipfarrei St. Cyria-
kus in Bottrop mit Wirkung zum 01.08.2018.

Es wurde entpflichtet am:

26.02.2018 Scholz, Michael, von seiner Ernennung 
als Diakon mit Zivilberuf in der Propsteipfarrei St. 
Urbanus in Gelsenkirchen und seiner Beauftragung, 
den pfarrlichen Dienst auf Pfarreiebene wahrzuneh-
men, aber unter Beibehaltung seiner Beauftragung 
mit der Koordination der Notfallseelsorge in Gelsen-
kirchen mit Wirkung zum 28.02.2018;

05.04.2018 Müller, Manfred, von seinem Amt als 
vicarius paroecialis mit dem Titel Pastor der Pfarrei 
St. Dionysius in Essen sowie von seiner Beauftra-
gung mit der Altenheimseelsorge im Albert-Schmidt-
Haus und im Haus St. Thomas in Essen-Borbeck 
und Versetzung in den endgültigen Ruhestand zum 
30.04.2018;

09.04.2018 Greh SChr, P. Romuald, von seiner Auf-
gabe als Pastor der Propsteipfarrei St. Johann in 
Duisburg und seiner Beauftragung mit der eigen-
verantwortlichen Wahrnehmung der Seelsorge für 
die polnischsprachigen Katholiken der Stadtdeka-
nate Duisburg und Oberhausen zum 15.04.2018. 
Gewährung einer Sabbatzeit vom 16.04.2018 bis 
30.06.2018;

12.04.2018 Cayon, Pedro, Dr. theol., von seiner Auf-
gabe als Pastor mit der eigenverantwortlichen Wahr-
nehmung der Seelsorge für die spanischsprachigen 
Katholiken in Essen, Duisburg, Mülheim, Oberhau-
sen, Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck, Watten-
scheid, Bochum und Hattingen. Gewährung einer 
Sabbatzeit bis zum 30.06.2018;

13.04.2018 Späh, Georg, von seinem Amt als Ver-
treter des Pfarrers der Propsteipfarrei St. Augustinus 
in Gelsenkirchen zum 30.04.2018;

23.04.2018 Terliesner OMI, P. Robert, von der eigen-
verantwortlichen Wahrnehmung der Seelsorge in der 
Gemeinde Herz Jesu in Gelsenkirchen-Hüllen in der 
Propsteipfarrei St. Augustinus in Gelsenkirchen zum 
30.04.2018. Gleichzeitige Bestätigung der Ernen-
nung zum vicarius paroecialis mit dem Titel Pastor 
der Propsteipfarrei St. Augustinus in Gelsenkirchen 
und seiner Beauftragung mit der eigenverantwortli-
chen Wahrnehmung der Seelsorge in der Gemeinde 
Hl. Familie in Gelsenkirchen-Bulmke;

25.04.2018 Holzschuh OCist, P. Pirmin, von seiner 
Ernennung als Kaplan an der Pfarrei B.M.V. Mat-
ris Dolorosae in Bochum-Stiepel rückwirkend vom 
31.12.2017.
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